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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Äusserst knapp mit 98 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen) nahm der Nationalrat eine
Motion Sollberger (svp, BL) an, mit welcher der Bund zum  Sparen bei der
Zentralverwaltung aufgefordert wird. Konkret soll die Regierung Massnahmen zur
Reduktion der Zentralverwaltung ergreifen. Es gehe nicht an, dass dauernd „an der
Front“, nicht aber in der zentralen Verwaltung gespart werde. Sollberger nannte etwa
das Beispiel der Grenzwächter, der Zollstellen oder der Lehrer, bei denen gespart
werde, obwohl es in der Verwaltung, insbesondere bei Stabs- und Unterstützungsstellen
wesentlich mehr Sparpotenzial gebe, wenn man Ineffizienz und Doppelspurigkeiten
bekämpfen wolle. 
Bundesrat Maurer wies in der Ratsdebatte darauf hin, dass es auch die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier selber seien, die mit immer mehr Vorstössen,
aber auch mit persönlichen Anfragen, zu einem Ausbau der Verwaltungsstäbe
beitrügen, von denen diese Anfragen in der Regel beantwortet werden. Der Bundesrat
sei zwar gegen die Motion, er selber gehe aber davon aus, dass die Motion in diesem Rat
angenommen werde. Er wolle aber davor warnen, dass dann der Service der Verwaltung
auch entsprechend weniger umfassend sei, auch wenn – dies gestand Maurer nach
einer entsprechenden Frage von Parteikollege Adrian Amstutz (svp, BE) ein – punkto
Ausführlichkeit der Berichte durchaus noch Potenzial bestehe, sich auf das
Wesentliche zu beschränken. Man gehe den Sparmöglichkeiten in der Verwaltung
zudem bereits im Rahmen der überwiesenen Motion 15.3494 nach. 1

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Im Unterschied zum Nationalrat fand die Motion Sollberger (svp, BL), die das Sparen bei
der Zentralverwaltung verlangte, im Ständerat keine Gnade. Kommissionssprecher
Hannes Germann (svp, SH) wiederholte die Argumente des Bundesrats, der bekanntlich
bereits daran sei, Sparmassnahmen in der Bundesverwaltung zu prüfen. Die Motion
würde also offene Türen einrennen, aber den Handlungsspielraum der Regierung
hinsichtlich Personalmanagement unnötig weiter einschränken. Der Rat folgte diesem
Votum ohne Diskussion und lehnte die Motion ab. 2

MOTION
DATUM: 07.06.2018
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Die Löhne und Sozialleistungen für das Bundespersonal standen weiterhin stark im
Fokus der SVP. Nachdem die Ideen einer Stellenplafonierung und einer Personalbremse
im Vorjahr mindestens im Ständerat gescheitert waren, forderte die SVP-Fraktion eine
laufende Anpassung der Löhne in der Bundesverwaltung an jene in der Privatwirtschaft.
Zudem müsse das Bundespersonalrecht an das privatwirtschaftliche Arbeitsrecht
angepasst werden. Die Angleichung sei nötig, weil die Löhne und Sozialleistungen für
das Bundespersonal die Entschädigungen in der Privatwirtschaft «zum Teil massiv
übertreffen». Zugunsten gesunder Staatsfinanzen müssten die Angestellten der
Bundesverwaltung auf den Luxus grosszügiger Leistungen verzichten. Die SVP nannte
etwa den Vaterschaftsurlaub, die Anzahl Ferientage oder die Pensionskassenbeiträge. 
In der Ratsdebatte zog Sandra Sollberger (svp, BL) als Sprecherin für die SVP-Fraktion
einen Vergleich: Ein Bundesangestellter verdiene im Schnitt inkl. 13. Monatslohn und
Ortszuschlag monatlich CHF 9'348; ein «Banker» verdiene hingegen lediglich CHF
8'596. Zudem würden Bundesangestellte Sozialleistungen erhalten, von denen
«Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft nur träumen können».
Der Bundesrat hatte in seiner ablehnenden Stellungnahme darauf hingewiesen, dass er
die Löhne in der Bundesverwaltung periodisch mit der Privatwirtschaft vergleiche. Dies
kritisierte Sollberger, weil es sich bei den Vergleichsfirmen um börsenkotierte,
multinationale Konzerne handle, die in ein ganz anderes Umfeld eingebettet seien als
KMU, welche rund zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Schweiz bereitstellten und sich
daher eher für einen Vergleich anbieten würden. 
Diesen Punkt nahm Ueli Maurer als Vertreter der Landesregierung auf. Der Bund als
Arbeitgeber von rund 37'000 Mitarbeitenden sei sicherlich nicht vergleichbar mit
einem KMU. Der Finanzminister wies zudem darauf hin, dass auch andere Vergleiche
schwierig seien, weil Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, andere Bedürfnisse

MOTION
DATUM: 28.02.2018
MARC BÜHLMANN
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hätten als Angestellte in der Privatwirtschaft. Dies führe dazu, dass Bundesangestellte
ihrer Anstellung in der Regel treu blieben – genauso wie in der Privatwirtschaft
Angestellte kaum zum Bund wechseln würden, weil sie hier nicht die von ihnen
gewünschten Bedingungen erhalten würden. Man laufe Gefahr, hier Äpfel mit Birnen zu
vergleichen. Wahrscheinlich sei es in der Tat so, dass man in den unteren
Anstellungskategorien höhere Löhne zahle als in der Privatwirtschaft. Dies sei aber in
den oberen Bereichen sicher nicht der Fall. Unter dem Strich stimmten die
Lohnbedingungen. Der Bund entlöhne «gute Arbeitnehmer gut», dazu könne er stehen.

Die Mehrheit des Nationalrats, bestehend aus den geschlossenen SVP- und FDP-
Fraktionen, sah dies freilich anders und stimmte mit 99 zu 93 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) für die Überweisung des Vorstosses an den Zweitrat. 3

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

En s'inspirant des lois «antibureaucratie» en vigueur dans certains cantons, Sandra
Sollberger (svp/udc, BL) a déposé une motion qui charge le Conseil fédéral de
soumettre un projet de loi sur la réduction de la densité réglementaire et l'allègement
de la charge administrative qui pèse sur les entreprises. L'objectif est de freiner
l'inflation réglementaire afin de maintenir l'avantage comparatif de la Suisse en matière
de réglementation pour les entreprises. Pour sa part, le Conseil fédéral s'est opposé à
la motion. Il souligne que de nombreux instruments, comme l'analyse d'impact de la
réglementation (AIR), les rapports sur les mesures d'allègements et le forum PME,
permettaient déjà de contenir le risque de dérives bureaucratiques. De plus, il a
souligné que le Parlement avait déjà adopté les motions 15.3445 et 15.3400 qui
concernent l'AIR. 
A la chambre du peuple, la motion a été acceptée par 112 voix contre 75 et 2
abstentions. Les voix de l'UDC, ainsi que celle de la frange libérale du parlement,
composée du PLR et des Vert'libéraux, ont décidé du sort de la motion. 4

MOTION
DATUM: 28.02.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

In der Sondersession 2017 behandelte der Nationalrat die Motion zur Änderung von
Artikel 18 Absatz 2 des Finanzhaushaltgesetzes. Dabei präzisierte
Kommissionssprecherin Sollberger (svp, BL) das Anliegen dieses Vorstosses: Es gehe
nicht darum, die Handlungsfreiheit von Parlament und Bundesrat durch einen
Automatismus einzuschränken. Ziel der Motion sei es, dass in Zukunft grundsätzlich
überlegt wird, welche Aufgaben mehr oder weniger Priorität geniessen, respektive
welche auch auf der lokalen Ebene oder durch unternehmerische und gesellschaftliche
Innovation erfüllt werden können. Zudem sollen die vergangenen Sparanteile der
verschiedenen Bereiche eine objektive Grundlage zur Prioritätensetzung liefern.
Bundesrat Maurer bezweifelte den Erfolg dieser Prioritätenordnung, da er vermutete,
dass das Parlament auch in Zukunft den Vorschlag des Bundesrates gerade bezüglich
Kürzungen in politisch aktuellen Bereichen wieder korrigiere. Sinnvoll sei es aber, bei
Kürzungsvorgaben weniger kurzfristig zu entscheiden, um nicht wiederholt die gleichen
Bereiche zu treffen. Bedingung dafür sei, dass das Parlament nicht immer bei
denjenigen Bereichen aufstocke, die Konjunktur hätten – wie momentan bei der
Bildung oder beim Verkehr. Der Nationalrat liess sich jedoch von dieser Kritik an ihm
und am neuen Instrument nicht beirren und nahm die Motion mit 99 zu 84 Stimmen
(keine Enthaltungen) an. Befürwortet wurde die Motion vollständig von der SVP- und der
FDP-, sowie teilweise von der CVP/EVP-Fraktion. 5

MOTION
DATUM: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2018, S. 226 f.
2) AB SR, 2018, S. 469 f.
3) AB NR, 2018, S. 82 f.
4) BO CN, 2018, pp.106 s.
5) AB NR, 2017, S. 697 ff.
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